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der Anfrage der Abgeordneten Dr. Partik-Pabl~, 

Mag. Schreiner, Böhac~er, Haller vom 25. Jänner 1995, 

Nr. 450/J, betreffend Nachteile für gemeinnützige 

Vereine durch das Umsatzsteuergesetz 1994 

Mit der gegenständlichen Anfrage wird Kritik daran geübt, daß 

das Umsatzsteuergesetz1994 für gemeinnützige Vereine schwere 

Belastungen mit sich bringe. Die Abgeordneten ersuchen daher 

in diesem Zusammenhang um Beantwortung folgender Fragen: 

Fragen 1 - 3: 

Ist Ihnen die bevorstehende Belastung der Behindert~nvereine 

durch das Umsatzsteuergesetz 1994 bekannt? 

Welche Maßnahmen werden Sie treffen, damit die Behinderten

vereine nicht zur Rückzahlung der in den letzten 10 bzw. 5 

Jahren vorsteuerlich geltend gemachten Umsatzsteuer herange

zogen werden? 

Welche Maßnahmen werden Sie treffen, um den Nachteil auszu

gleichen, der den Behindertenvereinen dadurch entsteht, daß 

sie die Vorsteuer ab 1. Jänn~r 1997 nicht mehr geltend machen 

können? 
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Antwort Fragen 1 - 3: 

Die Änderungen, die sich in der steuerlichen Behandlung der 

Umsätze von gemeinnützigen Vereinen durch das Bundesgesetz 
" über die Besteuerung der Umsätze (Umsatzsteuergesetz 1. 994) , 

BGBl.Nr. 663/1994, ergeben werden, sind mir bekannt. 

Die Vollziehung des Umsatzsteuergesetzes 1994 fällt jedoch in 

die Kompetenz des Bundesministers für Finanzen I weshalb die 

vorliegenden Fragen an diesen zu richten wären. 

Der Bundesm'nister: 
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